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Jährliche Bestätigung der Nutzerdaten 
Alle Akteure und Nutzenden des Herkunfts- und/oder Regionalnachweisregisters (HKNR/RNR) 
haben die Pflicht, die im Register hinterlegten Daten aktuell zu halten. Bei juristischen Personen 
gilt das zusätzlich für die Daten des Unternehmens. Deshalb werden die Nutzenden einmal jähr-
lich von der Registerverwaltung daran erinnert, ihre Stammdaten zu überprüfen, diese gegebe-
nenfalls zu aktualisieren und dann im jeweiligen Register (HKNR/RNR) zu bestätigen. 

Die Registerverwaltung hat zur Information diesbezüglich einen entsprechenden Mechanismus 
in die Registersoftware implementiert. Dies entbindet die Nutzenden jedoch nicht von der 
Pflicht, die Daten unverzüglich nach Eintreten der Änderung im Register zu aktualisieren. 

Juristische Grundlagen 

Die Pflicht zur stetigen Aktualisierung der Daten von Nutzenden ist in der Durchführungsverord-
nung über Herkunfts- und Regionalnachweise für Strom aus erneuerbaren Energien (HKRNDV) in 
den Paragrafen § 38 und § 40 Absatz 2 geregelt. 

Die Vorgehensweise für die jährliche Bestätigung der Daten von natürlichen und juristischen 
Personen sowie deren Nutzenden wird in den nächsten Punkten genauer beschrieben. 

1. Aktualisierung der Daten des Akteurs 
Die Daten eines Akteurs (juristische oder natürliche Person) sind stets, mindestens jedoch ein-
mal jährlich zu prüfen und ggf. zu aktualisieren. Dazu erhalten Nutzende, die im Register als 
Hauptnutzer oder als erweiterter Nutzer eingerichtet wurden, einen Link auf der Startseite an-
geboten (siehe nachstehende Abbildung). 

Abbildung 1: 

Startseite–Hinweislink zur Bestätigung/Aktualisierung der Firmen-Stammdaten 

 
Quelle: Umweltbundesamt 

In Abhängigkeit der Erinnerungsfrist werden den Nutzenden ggf. zwei Links gleichzeitig ange-
zeigt. Das vorangestellte Beispiel zeigt den Nutzenden (Hauptnutzer/erweiterter Nutzer), dass 
sowohl die eigenen Nutzerdaten als auch die Akteursdaten zu prüfen, ggf. zu aktualisieren und 
zu bestätigen sind.   

Klicken Sie zur Aktualisierung/Bestätigung der Firmendaten (Akteursdaten) auf den Link „Be-
stätigung der Firmendaten“. Es öffnet sich der Dialog für die Stammdaten des Registerteilneh-
mers (Akteur). Prüfen Sie bitte alle Eintragungen in den Masken „Stammdaten“ und „Weitere 
Stammdaten“. Nehmen Sie ggf. Korrekturen oder Ergänzungen vor. 
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Abbildung 2: 

Stammdaten des Akteurs/Registerteilnehmers 

 
Quelle: Umweltbundesamt 
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Abbildung 3: 

Weitere Stammdaten des Akteurs/Registerteilnehmers 

 
Quelle: Umweltbundesamt 

Prüfen und ergänzen Sie bei Bedarf auch neu hinzugefügte Felder (beispielweise das Feld  
„E-Mail für Gebührenbescheid“, da dieses Feld im Sommer 2020 hinzugekommen ist), welche 
ggf. bei Ihrer Registrierung noch nicht zur Verfügung standen bzw. abgefragt wurden.  

Hinweis 

Ist eine E-Mail-Adresse in dem Feld „E-Mail für Gebührenbescheid“ vor dem Rechnungslauf hinter-
legt, wird der Gebührenbescheid, der ausschließlich elektronisch zur Verfügung steht, auch an 
diese E-Mail-Adresse versendet. 

Zur Befüllung der Felder hat die Registerverwaltung in den meisten Fällen einen Tooltipp hin-
terlegt. Verweilen Sie kurz über dem Eingabefeld und der Tooltipp sollte eingeblendet werden. 

Achten Sie unbedingt bei einigen Feldern auf die geforderte Eingabe/Schreibweise. Beispiel-
weise soll für die Mobilfunknummer die internationale Schreibweise verwendet werden  
(+49 für eine deutsche Mobilfunknummer – Beispiel 0171123456789  +49171123456789).  

Haben Sie alle Daten geprüft und korrigiert/ergänzt, müssen Sie zur Bestätigung den Haken bei 
„Hiermit bestätige ich, dass die Firmendaten aktuell und korrekt sind.“ setzen.  
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Um den Vorgang abschließen zu können, fordern Sie über den Button „TAN anfordern“ eine 
mTAN an und tragen Sie diese in das Feld „Tan“ ein. Mit dem Klick auf „Speichern“ werden die 
Daten im Register gespeichert. Damit haben Sie die Akteursdaten aktualisiert/bestätigt. 

Nach erfolgter Bestätigung/Aktualisierung der Akteursdaten wird der Hinweis und Link „Bestä-
tigung der Firmendaten“ ausgeblendet. 

Das Register wird Sie erst nach Ablauf der hinterlegten Frist erneut zur Prüfung/Aktualisie-
rung/Bestätigung Ihrer Nutzerdaten mittels der Einblendung des Links auf der Startseite auffor-
dern. 

2. Aktualisierung der Daten der Nutzenden 
Auch die Daten der für den Akteur agierenden Nutzenden sind stets aktuell zu halten. Deshalb 
werden auch Sie mindestens einmal jährlich erinnert, die eigenen Daten zu prüfen, ggf. zu aktua-
lisieren und zu bestätigen. Hierzu bekommen alle Nutzenden, egal ob Hauptnutzer, erweiter-
ter Nutzer oder einfacher Nutzer einen Link auf der Startseite zur Bestätigung/Aktualisierung 
der Daten angezeigt. Dies bedeutet ggf. für den Hauptnutzer und erweiterten Nutzer, dass 
möglicherweise zwei Links auf der Startseite – wie im nachstehenden Beispiel – eingeblendet 
werden. Ist dies der Fall, steht gleichzeitig auch die Bestätigung/Aktualisierung der Daten des 
Akteurs an. 

Abbildung 4: 

Startseite – Link zur Bestätigung/Aktualisierung der Nutzerdaten 

 
Quelle: Umweltbundesamt 

Klicken Sie zur Prüfung/Aktualisierung/Bestätigung Ihrer Daten auf den Link „Bestätigung der 
Nutzerdaten“. Es öffnet sich die Bearbeitungsmaske für die „Stammdaten“. Prüfen Sie die Anga-
ben in den Bereichen „Stammdaten“ und „Weitere Stammdaten“. 

  



5 
 

Abbildung 5: 

Stammdaten des Nutzers 

 
Quelle: Umweltbundesamt 

Abbildung 6: 

Weitere Stammdaten des Nutzers 

 
Quelle: Umweltbundesamt 
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Prüfen und korrigieren Sie bei Bedarf die entsprechenden Felder. Durch die Weiterentwicklung 
der Register werden ggf. neue Felder hinzugefügt, die zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung noch 
nicht zur Verfügung standen. Bitte berücksichtigen Sie ebenfalls die neuen Felder und ergänzen 
Sie Ihre Angaben. Zur Befüllung der Felder hat die Registerverwaltung in den meisten Fällen  
einen Tooltipp hinterlegt. Verweilen Sie kurz über dem Eingabefeld, und der Tooltipp sollte ein-
geblendet werden. 

Achten Sie unbedingt bei einigen Feldern auf die geforderte Eingabe/Schreibweise. Beispiel-
weise soll für die Mobilfunknummer die internationale Schreibweise verwendet werden  
(+49 für eine deutsche Mobilfunknummer – Beispiel 0171123456789  +49171123456789).  

Haben Sie alle Daten geprüft und falls notwendig korrigiert/ergänzt, müssen Sie zur Bestätigung 
den Haken bei „Hiermit bestätige ich, dass die Nutzerdaten aktuell und korrekt sind.“ set-
zen.  

Um den Vorgang abschließen zu können, fordern Sie über den Button „TAN anfordern“ eine 
mTAN an und tragen diese in das Feld „Tan“ ein. Mit dem Klick auf „Speichern“ werden die Da-
ten des Nutzenden im Register gespeichert.  

Damit haben Sie Ihre eigenen Daten aktualisiert und bestätigt. Die Registersoftware wird Sie 
nach Ablauf der hinterlegten Frist erneut zur Aktualisierung/Bestätigung Ihrer Daten mittels 
der Einblendung des Links auf Ihrer Startseite erinnern. 
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